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Uefrer 6ufcmiffion3tt>efen
int Canton ©alien*

Korr.)
Sim 14. Slooember 1912 oeranftaltete ber ©enterbe»

oerein jRorfcßadß einen öffentlichen Bortrag über baS

©ubmifftonSroefen, p bem namentlich auch ^ SSJÎitglieber
ber Beßörben eingelaben mürben. Der Referent, Herr
Dr. Boll mar, ©efretär beS ©cßroeijerifcßen ©enterbe»
oeretnS, berührte eingangs baS jpeft 17 ber „©enterb»
lid^ett 3eitfragen", baS 1899 etfchien unb eine erfte 2ln=

regung über bie Qrbnung beS ©ubmiffionSroefenS enthielt,
©either haben fich nicht nur bie Berßältniffe unb Sin»

fchauungen geänbert, fonbern eS haben auch einzelne
Kantone (Zürich unb Dßurgau) unb einzelne ©täbte ©ub=
mifftonSoerorbnungen erlaffen, unb pbem hat fich b®*

©cßroeijerifcße ©tübteoerbanb mit biefer ffrage eingehen«
ber befaßt.

Sluf eibgenöffifcßem Boben befielt mohl baS fßoftulat
9lr. 629 betr. bie Vergebung öffentlicher Slrbeiten, aber eS

ift bis heute oon ber S3 unbesoer fammlung nicht erlebigt.
3n Deutfcßlanb ift man auf biefem ©ebiete be=

beutenb ooran. ©eroerbeoereine unb Beßörben haben
ftch SRüße gegeben, Qrbnung in baS ©ubmifftonSroefen

p bringen. Slamentlicß oorbilblicß ift baS gürftentum
Reffen, bap bie ©täbte fteibelberg, SRannßetm, DreSben,
Sftüncßen unb anbere.

Der ©chroeijerifdje ©eroerbeoerein hat tn feiner
Delegtertenoerfammlung oom 23 $uni 1912 in SBein

felben auf ben Borfcßlag oon Herrn Dr. Boümar bie

in Sir. 50 beS „©cßroeijer. BaublatteS" befannt gegebenen
Dßefen aufgeteilt.

Die Kommiffion beS ©t. ©allifçhen ©enterbe«
oereinS, geflößt auf bie befannte SJlotion fÇtûcfiger im
©roffen Slat beS KantonS ©t. ©allen, hat fich ebenfalls
roteber an bie Slrbeit gemacht, nachöem ber Serein oor
mehr als 10 fahren eigentlich ben Slnftofj gegeben hat

pr Siegelung be§ ©ubmiffionSroefenS. Die Kommiffion
hat ben©e!tionen folgcnbeS 3iifularprBeratungpgefteHt

$ltt bie 6eftiottett beé fantonaten
ft $aÄtfdjen ©elDetbeöerbanbe^

$ßre Kommiffion hat, in Stachachtung eines ©chreibenS
beS tit. BolfSroirtfchaftS=DepartementS, nacßftebenben Seit«

faben pfammengeftellt unb erfucht htemit bie roeitern
SHitglieber beS fantonalen BerbanbeS um ihre motioierten
SBünfcße unb Slnregungen, foroett es ftch um pofitioe unb
feitenS beS ©taateS realiftetbare fßoftulate hanbelt.

Die SJlotion glütfiger unb SRitunterptcßner, bie Sin

laß p bem genannten Schreiben beS Departements ge-

geben, hat folgenben SBortlaut:
„Der SiecierungSrat roirb eingelaben, p prüfen

„unb Bericht "unb Slntrag p ftetlen, ob unb in roel*

„(her SBeife bie allgemeine Sage beS geroerblichen
„SJtittelftanbeS im Kanton ©t. ©allen burch ftaatlicße
„SJlaßnaßmen oetbeffert roerben fann unb ob nicht
„im fpejteUen eine Siegelung beS ©ubmiffionSroefenS
„nach einheitlichen ©runbfäßen roünfcßbar ift."

ßeitfaDeit für bie ©eïtionen be§ ïautonalen ©enterbe*
oeröanbeS beteeffenb SRegetung bes ©ubmtffionsroefenS.

1. Das ©ubmiffionSoerfahren foK nur auf größere
öffentliche Slrbeiten unb Sieferungen angeroenbet roerben.

2. Die Seiflungen unb Sieferungen fotlen nicht nur
burch bie ©ubmiffionSbebingungen, bie nötigen Blaffen»
bereeßnungen unb Slngaben anberer Slrt, fonbern nament«
ließ auch Durch 3eicßttungen ihrem SBefen unb ihrem
Umfange nach fo roeit flar gelegt roerben, baß bie Unter»

nehmer bie gefteßten Slnforberungen oödig p überfehen
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oermögen. Solange bie Slrbeiten nicht burch Befcßrei«
bungen unb Dehnungen in biefem ©inné ïlar geftetlt
ftnb, bürfen fie überhaupt nicht ausgetrieben roerben.

3. DaS Berfaßren beS Sluf» unb Slbfteigern oon
BoranfcßlagSpreifen ift unpläffig. gür ooneinanber un»
abhängige unb unter fich oerfeßtebene Slrbeiten ober Stefe»

rungen barf nibht ein fogenannter DurchfchnittSpreiS ge»

forbert roerben, unb jroar auch bann nicht, roenn fre ben

©egenftanb beSfelben BertragSobjeHeS bilben. Dte fßretS»

anjä^e fotlen tn folgen fällen je befonberS eingefeht roerben.
4. Umfangreichere StuSfchreibungen finb, foroett e§

bie Statur beS ©egenftanbeS erlaubt, berart p verlegen,
baß au<h Heineren ©eroerbetreibenöen unb Çanbroerfern
bte Beteiligung an ber Bewerbung ermöglicht roirb. Bei
allen Hochbauten hat, foroeit bieS irgenbroie möglich ift#
Die Bergebung ber Slrbeit naih Kategorien, beren ©in«

teilung ben oerfchiebenen ©eroerbe» unb HanbelSfreifen
entfpricht, p erfolgen. BefonberS umfangreiche Kate»

gorien tönnen ißrerfettS auch "oeß tn mehrere Sofe ein«

geteilt roerben.
5. ©orooht für bie ©Inreidhung ber ©ingaben als

auch für bie SluSfüßrung ber Sirbetten fotlen bte grillen
fo reichlich betroffen roerben, baß fich auch Heinere Unter»

neßmer unb Hanbroerler unter einer fachgemäßen Bor»
bereitung ber Singebote an ber Bewerbung beteiligen unb
bie Slrbeiten ausführen tonnen. Bei ber Beftimmung
ber BoUenbungStermine fotlen audh bie SRarftlage, bie

QaßreSjeit unb bie SlrbeitSoerßältmffe berüetfießtigt roer»

nen. ©ireifS, roelcße roährenb ber SluSfüßrung ber Sir»

beiten eintreten, follen in Bepg auf Berlärgeruna ber

BoUenbungStermine in Betracht gepgen roerben, fofern
bent Unternehmen tetn Berfcßulben an ber ©ntfteßung
beSfelben naeßgeroiefen roerben tann.

Die ©ingabefriften foüen je nach ber SBicßtigleit ber

ausgetriebenen Slrbeiten ober Sieferungen 14 Sage bis

6 2Bocßi>n betragen.
6. Die SluSfcßrelbmtgen foUen in ißublifationSorganen

erfolgen, roelcße tn ben betreffenben Unterneßmerfreifen
üblicßerroetfe gelefen roerben. Sie müffen in gebrängter
gorm aUe Slngaben enthalten, roelcße für bie ©ntfcßließung
ber Ontereffenten, ob fte ftch an ber ©ubmiffion beteiligen
rooUen ober nießt, oon SBicßtigfeit finb.

7. Bet ber Bergebung oon Slrbeiten ober Sieferungen
hat oon oorneßeretn niemanb SluSftcßt, berüetfießtigt }u
roerben, ber nießt für pünftlicße unb funftgereeßte SluS»

füßrung ber Slrbeiten unb Sieferungen aUe ©eroäßr bietet,

Der tn feinem Betriebe erßeblicß geringere Sößne bejaßlt
ober fdßroierigere SlrbeitSbebingungen fteEt, als ße in
bem betreffenben ©eroerbetreife üblicß finb, foroie ber»

jenige, roelcßer bie p erfteUenben Slrbeiten pr SluSfüß»

rung weiter oergibt.
8. Dte ©ingabe oerpflicßtet ben ©ubmittenten nur

pr SluSfüßrung eoentueüer Sieferung beS in ber SluS«

feßreibung angegebenen Quantums. 3ft baSfelbe Ber«

änberungen unterworfen, fo foü pm oorneßeretn oerein»

bart roerben, innert welchen ©renjen baS SReßr» ober

SJlinbetmaß fieß p halten babe. Die SJleßr» ober SJlinber»

leiftung foUte unter Beibehaltung ber BertrapSanfäße
10 % beS ©efamtquawumS nießt iiberfteiaen. SBirb biefe

©renje überfeßritten, fo hat mit bem Unternehmer auf

neuer BaftS eine fpejieUe Bereinbarung p erfolgen. £ag»

loßnarbeiten unb bap gehörige SRatertaUieferungen follen

befonberS geregelt roerben. ©ofern bieS unterlaffen tourbe,

foUen bie Abließen greife bafür berechnet werben.
9. älnbern fteß in ber SluSfüßrung ber auf ©inßeit^

pretfe hin oergtbenen Sli beiten ober Sieferungen bie

menfionen ober fonftigen Slnforberungen, roelcße auf bte

Breieberecßnung oon erßebliCßem ©tnfluffe finb, fo ßat

für biefen Deil ber Slrbeit eine neue Beretnbarung ftattju»

ßnben.

sftafb. f«r<aei|. #ml».<8ç«hmfl („Étetftnbtatt*)à4k

îleber das Submisstonswesen
im Kanton St. Gallen.

(--- Korr.)
Am 14. November 1912 veranstaltete der Gewerbe-

verein Rorschach einen öffentlichen Vortrag über das
Submissionswesen, zu dem namentlich auch die Mitglieder
der Behörden eingeladen wurden. Der Referent, Herr
Dr. Vollmar, Sekretär des Schweizerischen Gewerbe-
Vereins, berührte eingangs das Heft 17 der „Gewerb-
lichen Zeitstagen", das 1899 erschien und eine erste Am
regung über die Ordnung des Submissionswesens enthielt.
Seither haben sich nicht nur die Verhältnisse und An-
schauungen geändert, sondern es haben auch einzelne
Kantone (Zürich und Thurgau) und einzelne Städte Sub-
misfionsverordnungen erlassen, und zudem hat sich der
Schweizerische Städteoerband mit dieser Frage eingehen-
der befaßt.

Auf eidgenössischem Boden besteht wohl das Postulat
Nr. 629 betr. die Vergebung öffentlicher Arbeiten, aber es

ist bis heute von der Bundesversammlung nicht erledigt.
In Deutschland ist man auf diesem Gebiete be-

deutend voran. Gewerbevereine und Behörden haben
sich Mühe gegeben, Ordnung in das Submisstonswesen
zu bringen. Namentlich vorbildlich ist das Fürstentum
Hessen, dazu die Städte Heidelberg. Mannheim, Dresden,
München und andere.

Der Schweizerische Gewerbeverein hat in seiner
Delegiertenversammlung vom 23 Juni 1912 in Wein
selben auf den Vorschlag von Herrn Dr. Vollmar die

in Nr. 50 des „Schweizer. Baublaltes" bekannt gegebenen
Thesen aufgestellt.

Die Kommission des St. Gallischen Gewerbe-
Vereins, gestützt auf die bekannte Motion Flückiger im
Großen Rat des Kantons St. Gallen, hat sich ebenfalls
wieder an die Arbeit gemacht, nachdem der Verein vor
mehr als 10 Jahren eigentlich den Anstoß gegeben hat
zur Regelung des Submissionswesens. Die Kommission
hat den Sektionen folgendes Zirkular zurBeratung zugestellt

An die Sektionen des kantonalen
st. gallischen Gewerbeverbandes!

Ihre Kommisston hat, in Nachachtung eines Schreibens
des tit. Volkswirtschafls-Departements, nachstehenden Leit-
faden zusammengestellt und ersucht hiemit die weitern
Mitglieder des kantonalen Verbandes um ihre motivierten
Wünsche und Anregungen, soweit es sich um positive und
seitens des Staates realisierbare Postulate handelt.

Die Motion Flückiger und Mitunterzeichner, die An
laß zu dem genannten Schreiben des Departements ge-

geben, hat folgenden Wortlaut:
„Der Regierungsrat wird eingeladen, zu prüfen

„und Bericht und Antrag zu stellen, ob und in wel-
„cher Meise die allgemeine Lage des gewerblichen
„Mittelstandes im Kanton St. Gallen durch staatliche
„Maßnahmen verbessert werden kann und ob nicht
„im speziellen eine Regelung des Submissionswesens
„nach einheitlichen Grundsätzen wünschbar ist."

Leitfaden für die Sektionen des kantonalen Gewerbe-
vervandes betreffend Regelung des Sabmifstonswesens.

1. Das Submissionsverfahren soll nur auf größere
öffentliche Arbeiten und Lieferungen angewendet werden.

2. Die Leistungen und Lieserungen sollen nicht nur
durch die Submissionsbedingungen, die nötigen Massen-
berechnungen und Angaben anderer Art, sondern nament-
lich auch durch Zeichnungen ihrem Wesen und ihrem
Umfange nach so weit klar gelegt werden, daß die Unter-
nehmer die gestellten Anforderungen völlig zu übersehen
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vermögen. Solange die Arbeiten nicht durch Beschrei-
bungen und Zeichnungen in diesem Sinne klar gestellt
find, dürfen sie überhaupt nicht ausgeschrieben werden.

3. Das Verfahren des Auf- und Absteigern von
Voranschlagspreisen ist unzulässig. Für voneinander un-
abhängige und unter sich verschiedene Arbeiten oder Liefe-

rungen darf nicht ein sogenannter Durchschnittspreis ge-
fordert werden, und zwar auch dann nicht, wenn sie den

Gegenstand desselben Bertragsobjektes bilden. Die Preis-
ansähe sollen in solchen Fällen je besonders eingesetzt werden.

4. Umfangreichere Ausschreibungen sind, soweit es
die Natur des Gegenstandes erlaubt, derart zu zerlegen,
daß auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern
dte Beteiligung an der Bewerbung ermöglicht wird. Bei
allen Hochbauten hat. soweit dies irgendwie möglich ist,
die Vergebung der Arbeit nach Kategorien, deren Ein.
teilung den verschiedenen Gewerbe- und Handelskreisen
entspricht, zu erfolgen. Besonders umfangreiche Kate-
gorien können ihrerseits auch noch in mehrere Lose ein-

geteilt werden.
5. Sowohl für die Einreichung der Eingaben als

auch für die Ausführung der Arbeiten sollen die Fristen
so reichlich benuffen werden, daß sich auch kleinere Unter-
nehmer und Handwerker unter einer sachgemäßen Vor-
bereitung der Angebote an der Bewerbung beteiligen und
die Arbeiten ausführen können. Bei der Bestimmung
der Vollendungstermine sollen auch die Marktlage, die

Jahreszeit und die Arbeitsverhältmsse berücksichtigt wer-
oen. Streiks, welche während der Ausführung der Ar-
beiten eintreten, sollen in Bezug auf Verlängerung der

Vollendungstermine in Betracht gezogen werden, sofern
dem Unternehmen kein Verschulden an der Entstehung
desselben nachgewiesen werden kann.

Die Eingabesristen sollen je nach der Wichtigkeit der

ausgeschriebenen Arbeiten oder Lieferungen 14 Tage bis

6 Wochen betragen.
6. Die Ausschreibungen sollen in Publikationsorganen

erfolgen, welche in den betreffenden Unternehmerkreisen
üblicherweise gelesen werden. Sie müssen in gedrängter
Form alle Angaben enthalten, welche für die Entschließung
der Interessenten, ob sie sich an der Submission beteiligen
wollen oder nicht, von Wichtigkeit sind.

7. Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen
hat von vorneheretn niemand Aussicht, berücksichtigt zu

werden, der nicht für pünktliche und kunstgerechte Aus-

sührung der Arbeiten und Lieferungen alle Gewähr bietet,

der in seinem Betriebe erheblich geringere Löhne bezahlt

oder schwierigere Arbeitsbedingungen stellt, als sie in
dem betreffenden Gewerbekreise üblich sind, sowie der-

jenige, welcher die zu erstellenden Arbeiten zur Ausfüh-

rung weiter vergibt.
8. Dte Eingabe verpflichtet den Submittenten nur

zur Ausführung eventueller Lieferung des in der Aus-

schreibung angegebenen Quantums. Ist dasselbe Ver-

änderungen unterworfen, so soll zum vorneherein verein-

bart werden, innert welchen Grenzen das Mehr- oder

Mindermaß sich zu halten habe. Dte Mehr- oder Minder-

leistung sollte unter Beibehaltung der Vertragsansätze
10 °/o des Gesamtquawums nicht übersteigen. Wird diese

Grenze überschritten, so hat mit dem Unternehmer auf

neuer Basis eine spezielle Vereinbarung zu erfolgen. Tag-

lohnarbeiten und dazu gehörige Materiallieferungen sollen

besonders geregelt werden. Sofern dies unterlassen wurde,

sollen die üblichen Preise dafür berechnet werden.
9. Andern sich in der Ausführung der auf Einheits-

preise hin vergebenen Arbeiten oder Lieferungen die Dl-

mensionen oder sonstigen Anforderungen, welche auf die

Preisberechnung von erheblichem Emflusse sind, so hat

für diesen Teil der Arbeit eine neue Vereinbarung stattzu-

finden.

Lâ»W». schweî». (.MetstnblaN-j



«t. 35 gists. ûfcMctj. 9ss»Mi.>8cftMSs (.»eiftetblatt")

10. gut alle Seiftungen, roelche in ben ber ©ingabe
Zugrunbe liegenben planen obet Sefchreibungen qber
SRufteroorlagen nid^t enthalten finb, abet im Setlaufe
ber Ausführung oerlangt roerben, ift befonbere Serftänbi»
gung oorbehalten.

11. 2Betben bei engern AuSfdjreibungen mit ben
Angeboten zugleich förmliche ©ntroürfe (Släne, SRobeße)
eingeforbert, fo foil folgen Setoerbern, bie berartige
©ntroürfe einreiben, eine billige Sergütung berfelben ge»

mährt roerben.
12. ®ie eingelangten Angebote finb bis jum @r=

Öffnungstermine, melier befannt ju geben ift, unbebingt
oerfdßoffen ju halten.

3ur ©röffnungSoerßanblung finb bie Submittenten
einjulaben unb ei follen bie Angebote in Anroefenheit
non minbeftenS jmei Seamten aufgemalt unb behanbelt
roerben. Über ben ©ang ber baherigen Serhanblungen
ift ein Srotofoß aufzunehmen.

Slachträgliche Angebote ober Abgebote bürfen nicht
betüdffichtigt toetben.

®en Seroerbern ift fo rafcß als möglich oon ber
Zuteilung ber Arbeit Kenntnis ju geben.

®ie ïotalfummen ber eingegangenen Angebote foHen
ben Seroetbern auf Serlangen zur ©inficht offen fielen.

13. ®ie aufgetriebenen Arbeiten ober Lieferungen
bürfen rtid^t zu greifen oergeben roerben, bie ben Se»
roerbern nidfc»t baS SRinimum beS geroerbsühfichen StutjenS
ober bie ihnen fogar Stäben bringen. SRaßgebenö für
ben Qufählag ift nicht bie nnbngfte gorberung, fonbern
ein in jeber Seztebung annehmbares, bie tüchtige unb
rechtzeitige Ausführung möglichft geroäßrleiftenbeS Angebot.

Son einer Serüdfichtigung auSgefcßloffen finb ferner :

a) Angebote, roelche ben Sebingungen ber AuSfd)rei=
bung nicht entfpredjen ober roelche eine tüchtige
unb rechtzeitige Ausführung ber betreffenben Ar»
beit ober Sietetung nidht erroarten loffen;

b) Angebote, roelche fid) nach ben eingereichten Sroben
als für ben o orgefegten 3mecf ungeeignet erroeifen ;

c) Angebote, bie gem äff 3iffer 7 nicht berücfftchtigt
roerben bürfen.

®S foHen fetner nur foldje Seroerber berücffichtigt
roerben, roelche für bie ©rfüßunq ihrer Serpflichtungen
gegen ihre ©anbroerfer unb At better alle Sicherheit bteten.

14. Auslänbifche Seroerber finb nur bann z« be=

tüdftebtigen, roenn bie betreffenben Artifel ober Siefe»

rungen oom gnlanbe entroeber gar nicht ober nur zu
roefentlid) ungünftigeren Sebingungen gemacht roerben
föttnen.

15. Set ber Sergebung oon Arbeiten unb Liefe»
rungen burch Kanton, ©emetnbe, Korporationen ufro finb
ttn galle relatio gleichroertiger Angebote In ber Siegel
bie im ©ebiete be§ KantonS ober ber ©emeinbe roohnen»
ben © roerbetreibenben oorzugSroeife zu berüctfichtigen.
Aei Lieferungen oerbienen unter ben gleichen SorauS»
fe^ungen bie ©rfieller ben Sorzug oor ben ©änblern.

16. Qn aßen gäßen haben fich bie Sehörben über
bie 8uoetIäifigfeit unb SeiftungSfäßigfett ber Seroerber
genau zu unterrichten. @S foß bie§ namentlich in ge»
eignetet SBetfe mit Sezug auf unbetannte ober zmeifel»
hafte Seroerber gesehen.

11. Qebe Seßörbe foß bei Sergebung ihre« Arbeiten
bei annähernb gleichen Serhältniffen unb Sebingungen
unter ben Seroetbern nach SRöglicßfeit abroed^feln.

18. AIS Seroetbungen bei Sergebung oon Seiftungen
unb Steferungen ftnb grunbfätzlict) Kofleftioeingaben ge»
uoerblicEjer Seretnigungen (SetufSoerbänbe tc zu beoor»
Sugen, roenn ftch bie Unternehmer für ba§ Angebot unb
we üorfchriftsgemäffe Arbeit folibarifd) oerbinblicf) er»
Hären unb in ihrer ©ingabe etnen befonbern Seooß»
Nächtigten bezeichnen,

19. Stach ©rteilung beS 3uf^lageS foß mit bem
Unternehmer ein fchriftlidjer Sertrag abgefchloffen roer»
ben, ber bie gegenfeitigen Stedjte unb Pflichten in ein»

gehenber Sßeife unb fo umfehreibt, baß SRtßoerftänbniffe
unb SReinungSoetfdjiebenheiten über bie Sebeutung beS

SertrageS möglichft oermteben roerben. ®aS ©inhalten
ber am ©efchäftSbomizil ber Submittenten zroifchen bett
Arbeitgebern unb Arbeitnehmern beftehenben ober ber
ortsüblichen Sohn» unb ArbeitSbebingungen foß jeroeilen
Zur SertragSbebtngung gemadjt roerben.

20. SBäßrenb ber Ausführung ber Arbeit unb bei
ber Abnahme berfelben ober ber Lieferung foß eine zu»
oerläffige unb fachmännifche Kontroße ober bie oertragS»
mäßige Ausführung ftattfinben.

21. Kautionen foßen 10 % ber SoranfdjlagSfumme
nidht überfteigen. gür Sarfautionen foß ein üblicher 3i«S
oergütet roerben. Konoentionalftrafen unb Kautionsbauer
foßen auf baS unbebingt Stotroenbige befchränft roerben.

Steten Sanfen ober Krebitoeretne ober ©anbroerfer»
organifationen an Stefle ber zu leiftenben Kaution htm
reichenbe Sürgfchaften an, fo ift benfelben ber Sorzug
Zu geben.

22. ®te 3ahlungen foßen aufs möglichfte befdjleunigt
roerben. So ftnb namentlich oon 3ett zu 3«t Afonto-
Zahlungen bem gortfehritte ber Arbeit entfprecljenb pünft»
lieh zu leiften. überhaupt foßen bie Abmachungen zmi»
fchen bem Sc^roetgerifd^en gngenieur» unb Ard)iteEten«
Serein unb ben SerufSoetbänben beachtet roerben.

23. 3ur Seurteilung oon Streitigfeiten auS Sub»
miffionSoerträgen foßen tn benfelben SchtebSgerichte oor»
gefehen roerben.

24 ®te oberften gnftanzen ber öffentlichen Sehörben
haben bafür zu forgen, bah ba, too StaatSbeiträge an
Sauten ober Arbeiten geleiftet roerben, btefe SubmifftonS»
oerorbnungen tatfächlich finngemäß unb lojal geßanbljabt
roerben.

25. Kletnere Arbeiten, bie gemäß 3tffer 1 unferer
Sorlage nicht auf bem SubmiffionSroege oergeben roer»
ben, forote bie UnterhaltungSarbetten öffentlicher ©ebäube
foßen an bie ortSanfäßigen ©eroerbetreibenben, roelche
in ihren Qualiftfattonen ben tn ben oorftehenben Se»

ftimmungen aufgefteflten Anforberungen entfprechen, ab»

roecßSlunaSroeife oergeben roerben.
®ie Sergebung biefer Atbeiten erfolgt zu feften greifen

auf ©runb ber allgemein geltenben Sarife unb AuSmaß»
normen.

@S foß nicht SadEje beS Staates fein, folcße Arbeiten
felber auszuführen.

3um Schluß mag noch einiger fünfte mehr aßge»
metner Statur ©rroähnung getan roerben.

2Bir beEämpfen hauptfächlich unb in jeber gorm baS

mißliche Sqftem ber Arbeitenoergebung an ben SRinbeft»

forbernben unb etfueßen, auf Sefeitigung ber baherigen
großen Übelftänbe z« bringen.

©benfo möchten roir nicht unteilaffen, unfere Se»

ftrebungen roegen ©infehränfung ber 3uci)thauSarbeit, ber
Setrieb im KantonSfpital, im Afgl SBit, in ber Anftalt
SirmtnSberg in ©rinnerung zu bringen unb roteberholt
Zu erfuchen, biefe Setriebe fo zu geftalten, baß bem

©anbroerferftanb feine Stabteile erroachfen.
Auch auf bie îenbenzen beS ©eroerbeftanbeS roegen

Sefteuerung ber ©roßbazare, SEBarenhäufer unb Konfum»
oereine möchten roir hier noch auSbrücflich aufmerffam
gemacht haben.

9Bir nehmen auch hierüber gßre SBünfdje unb An»

träge entgegen.

St. ©allen, im Dftober 1912.

®ie Kommiffion
bei EantonaUn ft. gallifd^en ®»roerbe#erbanbes,

«r. ss IN«»«. nàwct». (.Metfterdlak^t

10. Für alle Leistungen, welche in den der Eingabe
zugrunde liegenden Plänen oder Beschreibungen oder
Mustervorlagen nicht enthalten sind, aber im Verlaufe
der Ausführung verlangt werden, ist besondere Verständi-
gung vorbehalten.

11. Werden bei engern Ausschreibungen mit den
Angeboten zugleich förmliche Entwürfe (Pläne, Modelle)
eingefordert, so soll solchen Bewerbern, die derartige
Entwürfe einreichen, eine billige Vergütung derselben ge-
währt werden.

12. Die eingelangten Angebote sind bis zum Er-
öffnungstermine. welcher bekannt zu geben ist, unbedingt
verschlossen zu halten.

Zur Eröffnungsverhandlung sind die Submittenten
einzuladen und es sollen die Angebote in Anwesenheit
von mindestens zwei Beamten aufgemacht und behandelt
werden. Über den Gang der daherigen Verhandlungen
ist ein Protokoll aufzunehmen.

Nachträgliche Angebote oder Abgebote dürfen nicht
berücksichtigt werden.

Den Bewerbern ist so rasch als möglich von der
Zuteilung der Arbeit Kenntnis zu geben.

Die Totalsummen der eingegangenen Angebote sollen
den Bewerbern auf Verlangen zur Einsicht offen stehen.

13. Die ausgeschrudenen Arbeiten oder Lieferungen
dürfen nicht zu Preisen vergeben werden, die den Be-
werbern nicht das Minimum des gewerbsüblichen Nutzens
oder die ihnen sogar Schaden bringen. Maßgebend für
den Zuschlag ist nicht die niedrigste Forderung, sondern
ein in jeder Beziekung annehmbares, die tüchtige und
rechtzeitige Ausführung möglichst gewährleistendes Angebot.

Von einer Berücksichtigung ausgeschlossen sind serner:
s) Angebote, welche den Bedingungen der Ausschrei-

bung nicht entsprechen oder welche eine tüchtige
und rechtzeitige Ausfübrung der betreffenden Ar-
beit oder Lieferung nicht erwarten lassen;

b) Angebote, welche sich nach den eingereichten Proben
als für den vorgesetzten Zweck ungeeignet erweisen;

e) Angebote, die gemäß Ziffer 7 nicht berücksichtigt
werden dürfen.

Es sollen ferner nur solche Bewerber berücksichtigt
werden, welche für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
gegen ihre Handwerker und Arbeiter alle Sicherheit bieten.

14. Ausländische Bewerber sind nur dann zu be-
rücksichtigen, wenn die betreffenden Artikel oder Liefe-
rungen vom Inlands entweder gar nicht oder nur zu
wesentlich ungünstigeren Bedingungen gemacht werden
können.

15. Bei der Vergebung von Arbeiten und Liefe-
rungen durch Kanton. Gemeinde. Korporationen usw sind
im Falle relativ gleichwertiger Angebote in der Regel
die im Gebiete des Kantons oder der Gemeinde wohnen-
den G werbetreibenden vorzugsweise zu berücksichtigen.
Bei Lieferungen verdienen unter den gleichen Voraus-
setzungen die Ersteller den Vorzug vor den Händlern.

16. In allen Fällen haben sich die Behörden über
die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Bewerber
genau zu unterrichten. Es soll dies namentlich in ge-
eigneter Welse mit Bezug auf unbekannte oder Zweifel-
hafte Bewerber geschehen.

17. Jede Behörde soll bei Vergebung ihrc-r Arbeiten
bei annähernd gleichen Verhältnissen und Bedingungen
unter den Bewerbern nach Möglichkeit abwechseln.

13. Als Bewerbungen bei Vergebung von Leistungen
und Lieferungen sind grundsätzlich Kollektiveingaben ge-
merklicher Vereinigungen (Berufsverbände:c zu bevor-
Wen. wenn sich die Unternehmer für das Angebot und
me vorschriftsgemäße Arbeit solidarisch verbindlich er-
klären und in ihrer Eingabe einen besondern Bevoll-
Nächtigten bezeichnen.

19. Nach Erteilung des Zuschlages soll mit dem
Unternehmer ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wer-
den, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten in ein-
gehender Weise und so umschreibt, daß Mißverständnisse
und Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung des
Vertrages möglichst vermieden werden. Das Einhalten
der am Geschäftsdomizil der Submittenten zwischen den
Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehenden oder der
ortsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen soll jeweilen
zur Vertragsbedingung gemacht werden.

20. Während der Ausführung der Arbeit und bei
der Abnahme derselben oder der Lieferung soll eine zu-
verlässige und fachmännische Kontrolle oder die Vertrags-
mäßige Ausführung stattfinden.

21. Kautionen sollen 10 «/o der Voranschlagssumme
nicht übersteigen. Für Barkautionen soll ein üblicher Zins
vergütet werden. Konventionalstrafen und Kautionsdauer
sollen auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden.

Bieten Banken oder Kreditvereine oder Handwerker-
organisationen an Stelle der zu leistenden Kaution hin-
reichende Bürgschaften an, so ist denselben der Vorzug
zu geben.

22. Die Zahlungen sollen aufs möglichste beschleunigt
werden. So sind namentlich von Zeit zu Zeit Akonto-
Zahlungen dem Fortschritte der Arbeit entsprechend pünkt-
lich zu leisten, überhaupt sollen die Abmachungen zwi-
schen dem Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Verein und den Berufsoerbänden beachtet werden.

23. Zur Beurteilung von Streitigkeiten aus Sub-
missionsverträgen sollen in denselben Schiedsgerichte vor-
gesehen werden.

24 Die obersten Instanzen der öffentlichen Behörden
haben dafür zu sorgen, daß da, wo Staatsbeiträge an
Bauten oder Arbeiten geleistet werden, diese Submissions-
Verordnungen tatsächlich sinngemäß und lojal gehandhabt
werden.

25. Kleinere Arbeiten, die gemäß Ziffer 1 unserer
Vorlage nicht auf dem Submissionswege vergeben wer-
den, sowie die Unterhaltungsarbeiten öffentlicher Gebäude
sollen an die ortsansäßigen Gewerbetreibenden, welche
in ihren Qualifikationen den in den vorstehenden Be-
stimmungen aufgestellten Anforderungen entsprechen, ab-
wechslunasweise vergeben werden.

Die Vergebung dieser Arbeiten erfolgt zu festen Preisen
auf Grund der allgemein geltenden Tarife und Ausmaß-
normen.

Es soll nicht Sache des Staates sein, solche Arbeiten
selber auszuführen.

Zum Schluß mag noch einiger Punkte mehr allge-
meiner Natur Erwähnung getan werden.

Wir bekämpfen hauptsächlich und in jeder Form das
mißliche System dèr Arbeitenvergebung an den Mindest-
fordernden und ersuchen, auf Beseitigung der daherigen
großen llbelstände zu dringen.

Ebenso möchten wir nicht unterlassen, unsere Be-
strebungen wegen Einschränkung der Zuchthausarbeit, der
Betrieb im Kantonsspital, im Asyl Wil, in der Anstalt
Pirmtnsberg in Erinnerung zu bringen und wiederholt
zu ersuchen, diese Betriebe so zu gestalten, daß dem

Handwerkerstand keine Nachteile erwachsen.
Auch auf die Tendenzen des Gewerbestandes wegen

Besteuerung der Großbazare, Warenhäuser und Konsum-
vereine möchten wir hier noch ausdrücklich aufmerksam
gemacht haben.

Wir nehmen auch hierüber Ihre Wünsche und An-
träge entgegen.

St. Gallen, im Oktober 1912.

Die Kommission
des kantonalen st. gallischen Gewerbeverbandes.
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©ct)einbar becfen fid) bicfe Siefen mit benjenigen
be§ ©chmeizerifchen ©ewerbeoerein§ oom 23. guni 1912.
©ie unterfdjetben fief) abet oon biefen in einigen ganz
wefentlid)en fünften, nâmlicf):

1. ©hefe Br. 2 hat nad) bem Schweiz- ©ewerbeoerein
nodi) folgenbe ©intettung unb ©cf)lufj:

„gür aüe ©ubmiffionen fxnb unter 3"i^î)ung non
©acf)oetftänbigen bie@ubmiffion§bebingungen aufzufteüen
unb hernach unentgeltlich an bie Bewerber abzugeben,

gn biefen Bebingungen finb fämtlic^e fpauptteiftungen
unb auch bie erbeblicfjeren Bebenleiftungen, bie für bie

fßrei#bemeffung Bebeutung haben fönnen, befonberl unb
beutïirf) erfidjtiitf) su machen.

„gn gleicher SBetfe finb, allenfalls unter 3ujiehung
non ©adhoerfiänbigen, bie greife für bie auf bem ©ub
miffionêwege p »etgebenben Arbeiten burch bie Organe,
bie fidh mit ber Vergebung ju befaffen haben, felbft
fefipfteÜen unter Berücfftdhtigung aflfäüig im gaclje oor»
hanbener unb atigemein gebräuchlicher Bormalpretétarife."

2. gn ©hefe Br. 4 hat ber ©chmetj. ©eroerbeoerein
folgenben weiteren ©cfjlufjfah:

„9Bo e§ burch bie Umftänbe geboten erfcheint, fann
für ba§ gleiche SBerf bem etnen Submittenten bie Irbeit
unb einem anbern bie Sieferung be§ zugehörigen Biate»
rials zugeteilt roetben."

©hefe 18 be§ ©dhroeiz- ©ewerbeoereini roitt bie Kol»
leftioeingaben zulaffen, währenb bet ft. gattifche ©ntrourf
oorfieht :

„2113 Bewerbungen bei Vergebung oon Seiftungen
unb Sieferungen finb grunbfählich Kofleîtioeingaben ge»

werblicher 93eretnigungen (Berufsoetbänbe je.) zu beoor;»
Zügen, wenn (biefer 9tact)fa^ ift neu) fid) bie Unter»
nehmet für ba§ Angebot unb bie ootfchriftSgemäfje 2lr»
beit folibarifcf) oerbinblid) erflüren unb in ihrer ©ingabe
einen befonberen BeooEmächtigten bezeichnen."

3. 3u ©hefe 13, erfter ©ah, hat ©t. ©allen beige»

fügt:
„SEafjgebenb für ben 3ufcl)lag ift nicht bie niebrigfte

gorberung, fonbern ein in jeber Beziehung annehmbare^,
bie tüchtige unb rechtzeitige Slusführung möglichft gewähr»
letflenbeS Ingebot."

©er Referent bezeichnete bie gorberung oon ©ach»

oerftänbigen al§ zroectbientich unb berief fid) babei na»
mentlicf) auf einen jüngften ©rlafj beS pteufjifchen 3Jti=

nifterS ber öffentlichen Arbeiten.
©chliefjlid) richtete er an bie SRitglieber bes ©ewerbe»

oereinê bie ©inlabung, felbft zur Berbefferung be3 ©ub»
miffionswefetiê beizutragen. Beim beften SBiUen ber
Beljörben werbe ber ©djlenbrian im ©ubmiffionëwefen
weiter bauetn, wenn bie ©ewerbetreibenben nidht einig
Zufammenhalten, fidh gufammetifchliefjen unb oor allem
bei fidh felbft ben £>ebel anfetjen. Bor allem foEten bie

©ewerbetreibenben lernen redhnen unb bei jeber ©ingabe
bebenfen, bah fie neben SEaterial unb SltbeilSloh" noch
2lu3gaben hätten für SBerfftatt, 9Eafdf)tnen, Beleuchtung,
Reizung, Buchführung, Berzinfung bes Kapitals ufw.

2ln ba3 lehrreiche Beferat fcf)lof} fich eine ebenfo lehr»
reiche ©islüffion. Bauoorftanb Keller erflärte fidh
im aEgemetnen mit ben ©t. ©afler Borfcf)lägen etnoer»

ftanben. @r erwähnte, bah bie grifi oon 2—4 9Bod)en
wohl angehe; man mache aber immer bie ©rfahrung,
bah bie ©ewerbetreibenben oielfad) fid) erft in ben letjten
zwei bis bret ©agen um bie 9lusfdhreibung fümmern.
ferner hat er fetne Bebenfen über bie oorgefdhlagene
airt ber Offertenöffmmg. Bei jeber ©ingabe fommen
gehler oor, manchmal ganz erhebliche; gibt man biefe
©chhthfummen befannt, fo entfteht ein unrichtiges Bilb,
ba3 nachher nidht mehr leicht richtig z» fteEen ift. Bei
ber ©emeinbe hat man mit gutem ©rfolg folgenben 9Beg
eingefdhlagen : ©ie ©ingaben werben oon 2 bis 3 SEit«

gliebern ber Bebörbe geöffnet unb in einem fßrotoloü
fefigetegt. ©ann erfolgt fEad)red)nung, gufammenfteEung
unb Befanntgabe ber Offerten, zu ber bie SEeifter ein»

gelaben wetben. 2luf Sßunfcf) wirb fogar über einzelne
Bofitionen lus fünft erteilt. ©iefeS Berfahren ift info»
fern oorteilhaft, weil feine unrichtigen Rahlen befannt
werben. SEan macfje aber immer wteber bie ©rfahrung,
bah ©ingaben nicht überfchrieben unb barum unabfidjt»
lieh norzeitig geöffnet werben, ©te ©chieûSgetid)te feien
nicht zu empfehlen. SSEeiftenS liege ber ©ntfeheib beim
Obmann, ber in ber fRcget fein gachmann fei. ©te
©d)ieb§ri<hter fühlen fich nicht fo unabhängig wie bei
einer oon ben orbentlichen Bietern befteüte ©jpertife.
3« Bezug auf bie ÄoEeftioeingaben foEte ber Irbeit»
geber bie 9Eöglid)feit haben, für einzelne Irbeiten bie

SEeifter auswählen zu fönnen.

©cf)ulrat3präfibent ©r. B. fieberlein ift
hinfidhtlich ©ingabezeit, Befanntgabe ber Offerten, geftüt)t
auf bie beim Beubau bei BAialozzifcfjulhaufe3 gefammelten
©rfahrungen, ooEftänbig ber gleichen 2lnftd)t. @r em»

pfiehtt bie SoEeftioeingaben, weil man bamit beim gleichen
Beubau fehr gute ©rfahrungen gemadht habe, warnt aber

bringenb oor ben @chiebsgeridE)ten, obwohl er gurift fei.
9Ean fei tatfächlich »iettadh com Obmann abhängig,
neben ben Barteianroälten halten bie fachmännifchen
©<htebSri«hter noch ihre Blaiboperi, unb bann fei ein

SBeiterzug bei Urteili abgefdönitten. Beim orbentlichen
©eridhtioerfahren werben bie jurifiifçhen gragen oom

©eri^t felbft erlebigt unb eine 9Beiterziet)ung fei gewähr»

leiftet. gm übrigen fei auch ntit biefem ©ntwurf ein»

oerftanben.
SEalermeifter I.Steiger, EEitglieb bei3entral=

fomiteei, wifl burdh bie fofortige Befanntgabe ber Offerten
bie ©ewerbetreibenben zum richtigen Beinen erziehen,

gn Heineren ©emeinben wirb ei faft unmöglidh fein,

©adhoerftänbige zu finben, weil bie beften ©achoerftän»
bigen bie ©ewerbetreibenben felbft finb. ©iefe woEen

aber eingeben, fönnen barum nicht in grage fommen.
9Benn fie bann boch eingeben, glauben SEitbewerber, fte

feien beoorzugt, weil fte beffer ©elegenheit gehabt hätten,

oon ben zu oergebenben Irbeiten unb Sieferungen ©in»

ficht zu nehmen.
©er Ibenb brachte atfo eine güEe oon Inregungen.

Befchlüffe würben feine gefafjt, ba biei ©adhe einer

Bereinioetfammtung fein wirb.

Jlllsemeities Bauwesen.
Boufrcbite Der ©tßbt Zürich- ©rofje ©tobt»

rat bewiüigte am 23. Booember fotgenbe Baufrebite:
30,000 gr. für bie ©rfieüung neuer Urnenfelber im

griebhof ©ihlfelb; 38,850 gr. für bie ©rottoiranlage an

ber ©olbetfirafje ; 73,000 gr. für ben Infauf ber Siegen»

fdjaft öäbrid) an ber ©lifabethenftra^e zur ©Errichtung

oon ©ienftwohnungen für ©trafjenbahnbeamte ; 62,000

granfen für 54,000 m-. Sanb zur lufrunbung bei

ftäbtifchen ©runbbefihei an ber gnbuftrieftrafje in 91E»

ftetten; 177,000 gr. für neue ©eteifeanlagen ber ©trafjen»

bahn am Bahnhofquai unb auf ber Bßalchebrücfe ; 117,000

granfen als Badjtragsfrebite für bie Betnigung unb ben

Unterhalt ber ©trafjen; 6i,000 gr. für bie ©rweiterung
ber Babanftalt im Oberwafferfanal im Selten.

©aéoerforgung Biiti (3ürid>). ©et Berfehrioe«^
oon Büti=©ann macht Inftrengungen zur ©inführung ber

©aioerforgung.
©aôwcrf ©infiebetn. ©ie ©eneraloerfammlung 9«'

nehmigte bie Bedfjnung für ba§ ©efchäftSjahr 19 HA-
unb befdhlo^, wie im Borjahr, eine ©ioibenbe oon 4,3

Brozent,

J»Kr. Schweiz. („Metsteidlatt") «r. 3»

Scheinbar decken sich diese Thesen mit denjenigen
des Schweizerischen Gewerbeoereins vom 23. Juni 191.2.
Sie unterscheiden sich aber von diesen in einigen ganz
wesentlichen Punkten, nämlich:

1. These Nr. 2 hat nach dem Schweiz. Gewerbeverein
noch folgende Einleitung und Schluß:

„Für alle Submissionen sind unter Zuziehung von
Sachverständigen die Submissionsbedingungen aufzustellen
und hernach unentgeltlich an die Bewerber abzugeben.

In diesen Bedingungen sind sämtliche Hauptleistungen
und auch die erheblicheren Nebenleistungen, die für die

Preis bemessung Bedeutung haben können, besonders und
deutlich ersichtlich zu machen.

„In gleicher Weise sind, allenfalls unter Zuziehung
von Sachverständigen, die Preise für die auf dem Sub-
missionswege zu vergebenden Arbeiten durch die Organe,
die sich mit der Vergebung zu befassen haben, selbst
festzustellen unter Berücksichtigung allfällig im Fache vor-
handener und allgemein gebräuchlicher Normalpreistarife."

2. In These Nr. 4 hat der Schweiz. Gewerbeverein
folgenden weiteren Schlußsatz:

„Wo es durch die Umstände geboten erscheint, kann

für das gleiche Werk dem einen Submittenten die Arbeit
und einem andern die Lieferung des zugehörigen Mate-
rials zugeteilt werden."

These 18 des Schweiz. Gewerbevereins will die Kol-
lektiveingaben zulassen, während der st. gallische Entwurf
vorsieht:

„Als Bewerbungen bei Vergebung von Leistungen
und Lieferungen sind grundsätzlich Kollektiveingaben ge-

werblicher Vereinigungen (Berufsverbände rc.) zu bevor'-
zugen, wenn (dieser Nachsatz ist neu) sich die Unter-
nehmer für das Angebot und die vorschriftsgemäße Ar-
beit solidarisch verbindlich erklären und in ihrer Eingabe
einen besonderen Bevollmächtigten bezeichnen."

3. Zu These 13, erster Satz, hat St. Gallen beige-

fügt:
„Maßgebend für den Zuschlag ist nicht die niedrigste

Forderung, sondern ein in jeder Beziehung annehmbares,
die tüchtige und rechtzeitige Ausführung möglichst gewähr-
leistendes Angebot."

Der Referent bezeichnete die Forderung von Sach-
verständigen als zweckdienlich und berief sich dabei na-
mentlich auf einen jüngsten Erlaß des preußischen Mi-
nisters der öffentlichen Arbeiten.

Schließlich richtete er an die Mitglieder des Gewerbe-
Vereins die Einladung, selbst zur Verbesserung des Sub-
missionswesens beizutragen. Beim besten Willen der
Behörden werde der Schlendrian im Submissionswesen
weiter dauern, wenn die Gewerbetreibenden nicht einig
zusammenhalten, sich zusammenschließen und vor allem
bei sich selbst den Hebel ansetzen. Vor allem sollten die

Gewerbetreibenden lernen rechnen und bei jeder Eingabe
bedenken, daß sie neben Material und Arbeitslohn noch
Ausgaben hätten für Werkstatt, Maschinen, Beleuchtung,
Heizung, Buchführung, Verzinsung des Kapitals usw.

An das lehrreiche Referat schloß sich eine ebenso lehr-
reiche Diskussion. Bauvorstand Keller erklärte sich

im allgemeinen mit den St. Galler Vorschlägen einver-
standen. Er erwähnte, daß die Frist von 2—4 Wochen
wohl angehe; man mache aber immer die Erfahrung,
daß die Gewerbetreibenden vielfach sich erst in den letzten
zwei bis drei Togen um die Ausschreibung kümmern.
Ferner hat er seine Bedenken über die vorgeschlagene
Art der Offertenöffnung. Bei jeder Eingabe kommen

Fehler vor, manchmal ganz erhebliche; gibt man diese

Schlußsummen bekannt, so entsteht ein unrichtiges Bild,
das nachher nicht mehr leicht richtig zu stellen ist. Bei
der Gemeinde hat man mit gutem Erfolg folgenden Weg
eingeschlagen: Die Eingaben werden von 2 bis 3 Mit-

gliedern der Behörde geöffnet und in einem Protokoll
festgelegt. Dann erfolgt Nachrechnung, Zusammenstellung
und Bekanntgabe der Offerten, zu der die Meister ein-
geladen werden. Auf Wunsch wird sogar über einzelne
Positionen Auskunft erteilt. Dieses Verfahren ist inso-
fern vorteilhaft, weil keine unrichtigen Zahlen bekannt
werden. Man mache aber immer wieder die Erfahrung,
daß Eingaben nicht überschrieben und darum unabsicht-
lich vorzeitig geöffnet werden. Die Schiedsgerichte seien

nicht zu empfehlen. Meistens liege der Entscheid beim
Obmann, der in der Regel kein Fachmann sei. Die
Schiedsrichter fühlen sich nicht so unabhängig wie bei
einer von den ordentlichen Richtern bestellte Expertise.

In Bezug auf die Kollektiveingaben sollte der Arbeit-
geber die Möglichkeit haben, für einzelne Arbeiten die

Meister auswählen zu können.

Schulratspräsident Dr. B. Heberlein ist

hinsichtlich Eingabezeit, Bekanntgabe der Offerten, gestützt

auf die beim Neubau des Pestalozzischulhauses gesammelten
Erfahrungen, vollständig der gleichen Ansicht. Er em-

pfiehlt die Kollektiveingaben, weil man damit beim gleichen
Neubau sehr gute Erfahrungen gemacht habe, warnt aber

dringend vor den Schiedsgerichten, obwohl er Jurist sei.

Man sei tatsächlich vielfach vom Obmann abhängig,
neben den Parteianwälten halten die fachmännischen
Schiedsrichter noch ihre Plaidoyers, und dann sei ein

Weiterzug des Urteils abgeschnitten. Beim ordentlichen
Gerichtsverfahren werden die juristischen Fragen vom

Gericht selbst erledigt und eine Weiterziehung sei gewähr-
leistet. Im übrigen sei auch er mit diesem Entwurf ein-

verstanden.
Malermeister A.Steiger, Mitglied des Zentral-

komitees, will durch die sofortige Bekanntgabe der Offerten
die Gewerbetreibenden zum richtigen Rechnen erziehen.

In kleineren Gemeinden wird es fast unmöglich sein,

Sachverständige zu finden, weil die besten Sachverstän-
digen die Gewerbetreibenden selbst sind. Diese wollen
aber eingeben, können darum nicht in Frage kommen.

Wenn sie dann doch eingeben, glauben Mitbewerber, sie

seien bevorzugt, weil sie besser Gelegenheit gehabt hätten,

von den zu vergebenden Arbeiten und Lieferungen Ein-

ficht zu nehmen.
Der Abend brachte also eine Fülle von Anregungen.

Beschlüsse wurden keine gefaßt, da dies Sache einer

Vereinsversammlung sein wird.

Allgemeine; ka««e;en.
Baukredite der Stadt Zürich. Der Große Stadt-

rat bewilligte am 23. November folgende Baukredite:
39,0(19 Fr. für die Erstellung neuer Urnenfelder im

Friedhof Sihlfeld; 38.850 Fr. für die Trottoiranlage an

der Dolderstraße; 73,999 Fr. für den Ankauf der Liegen-

schuft Hädrich an der Elisabethenstraße zur Einrichtung
von Dienstwohnungen für Straßenbahnbeamte; 62,900

Franken für 54,909 m". Land zur Aufrundung des

städtischen Grundbesitzes an der Jndustriestraße in Alt-

stetten; 177,090 Fr. für neue Geleiseanlagen der Straßen-
bahn am Bahnhofquai und aus der Walchebrücke; 117,999

Franken als Nachtragskredite für die Reinigung und den

Unterhalt der Straßen; 61,099 Fr. für die Erweiterung
der Badanstalt im Oberwasserkanal im Letten.

Gasversorgung Rüti (Zürich). Der Verkehrsoerein

von Rüti-Tann macht Anstrengungen zur Einführung der

Gasversorgung.
Gaswerk Einsiedeln. Die Generalversammlung ge'

nehmigte die Rechnung für das Geschäftsjahr 1911/l^
und beschloß, wie im Vorjahr, eine Dividende von 4.--

Prozent.
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